
IMMOBILIENRECHT UMBAU SHOPPINGCENTER 

WANN__lST EIN UM- BAU FUR DEN |\/l|E— 
TER ZUMUTBAR? 

b BAULICHE ÄNDERUNGEN SIND 
N OTWEN D IG 

Der Schweizer Detailhandelsmarkt ist 
seit Längerem unter Druck. In einem ak- 
tuellen Artikel in der N ZZ ist die Rede da- 
von, dass in den nächsten fünf bis acht 
Jahren 1000 der rund 5500 Ladengeschäf- 
te in Einkaufszentren schliessen werden} 
Gegenmassnahmen können z. B. in der Re- 
vitalisierung bestehender Center oder in 
der Optimierung des Mietermixes beste- 
hen? Solche Massnahmen sind in aller 
Regel mit baulichen Änderungen verbun- 
den. Wann während eines laufenden Miet- 
verhältnisses umgebaut werden darf, sagt 
grundsätzlich Art. 260 Abs. 1 OR. Um diese 
Bestimmung wird es im Folgenden gehen. 

DIE GESETZLICHE REGELUNG 
Gemäss Art. 260 Abs. 1 OR ist für Um- 

bauten während eines laufenden Miet- 
verhältnisses namentlich vorausgesetzt, 
dass die baulichen Massnahmen für den 
Mieter zumutbar sein müssen. Bei der Zu- 
mutbarkeit handelt es sich um einen ab- 
strakten (unbestimmten) Rechtsbegriff. 
Nachfolgend wird aufgezeigt, Wie das 
Kriterium der Zumutbarkeit beim Um- 
bau von Einkaufszentren einfach beur- 
teilt werden kann. 

Der Detailhandelsmarkt stagniert, wes- 
halb manche Shoppingoenter baulich 
angepasst werden. Mieter müssen 
Umbauten unter gewissen Vorausset- 
zungen während des laufenden Ver- 
trags akzeptieren. Die heutige Rechts- 
lage wirft allerdings einige Fragen auf. 
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Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit sind 
nach Auffassung der Autoren zwei Ele— 
mente entscheidend: wirtschaftliche 
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EinBlick in die einschlägige Literatur und 
Rechtsprechung zu Art. 260 Abs. 1 OB offen- 
bart, dass die Mehrheit der Autoren und Ge- 
richte mit einem Kriterienkatalog operiert, 
anhand dessen die Zumutbarkeit einer Sa- 
nierung im Einzelfall überprüft werden soll. 
Als Kriterien werden zum Beispiel genannt: 
die bisherige Vertragsdauer, der Anteil der 
dringenden Unterhaltsarbeiten, Art und 
Umfang der vorgesehenen Arbeiten, deren 
Zeitpunkt, die Dauer der Störung des Mie- 
ters‚ die Nützlichkeit der Erneuerung und 
Änderung für den Mieter, die Akzeptanz der 
Mitmieter, der Einfluss der Arbeiten auf die 
Höhe des Mietzinses, die Auswirkung der 
vorgesehenen Arbeiten auf den Umfang der 
Mietsache‚ die Art der Miete, der sachliche 
Umfang der Arbeiten, deren Auswirkungen 
auf den Gebrauch der Mietsache, die Über- 
einstimmung des Umbaus mit dem kante- 
nalen Baurecht sowie Rationalisierungs- 
bestrebungen, beispielsweise durch den 
Einbau einer zentralen Heizanlagef‘ 

Einbussen des Mieters während des 
Umbaus und der zukünftige Mietzins. 

DIE PHOBLEMATIK IN DER 
RECHTSANWENDUNG 

Diese Aufzählung offenbart bereits das 
Problem: Es ist letztlich eine unendliche 
Anzahl von Interessenlagen und Umstän- 
den denkbar, aufgrund derer ein Umbau- 
vorhaben im Einzelfall als (un)zumutbar 
qualifiziertwerden könnte. Das Bundesge- 
richt stösst ins selbe Horn, indem es erwog, 
der Richter könne alle sachdienlichen Ele- 
mente mit einbeziehen, da das Gesetz nicht 
näher ausführe, welche Umstände zu be- 
rücksichtigen seien? 

Die Aufzählung möglicher Kriterien 
bringt also nur bedingt einen Erkenntnis- 
gewinn. Im Schrifttum finden sich denn 
auch andere Ansätze. Namentlich Cor- 
boz plädierte dafür, die Auslegung auf das 
Ziel der gesetzlichen Regelung zurückzu- 
führen und primär danach zu fragen, wel- 
cher Art und Wichtigkeit die Störung im 
Leistungsgefüge des Mietvertrags für den 
Mieter ist: 
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«Les rénovations ou modifications, sur- 
tout par les travaux qu’e1les impliquent, 
mettent en péril cette obligation. Le loca- 
taire a droit à l’usage de la chose pendant 
la durée convenue et la question centrale 
est de savoir quelle estlaperturbation dans 
Fusage de la chose qui résultera des rénova- 
tions ou modifications. [...] 

Nous pensons que l’élément décisif se 
situe ici: il faut déterminer 1’importance du 
trouble apporté afusage convenu et appré— 
cier s’il peut être raisonnablement imposé. 

Pour faire cette appréciation, il faut te- 
nir compte des mesures qui seront prises 
pour limiter les inconvénients [...], ainsi 
que des compensations qui peuvent être 
accordées.»5 

WIE KÖNNTE EIN NEUER ANSATZ 
AUSSEHEN? 

Die folgenden Ausführungen orientie- 
ren sich am oben dargestellten Ansatz von 
Corboz. Somit ist zunächst der Zweck der 
Vereinbarung zwischen Vermieter und 
Mieter zu bestimmen. Zu berücksichtigen 
ist, dass es sich bei Mietverträgen, mit de- 
nen Ladenlokale in Einkaufszentren ge- 
mietet werden, um «actes de commerce» 
handelt. Die Parteien verfolgen prinzipi- 
ell wirtschaftliche Interessen: Der Ver- 
mieter möchte grundsätzlich möglichst 

IMMOBILIA/Juli 2019 

66 
DER VEFlMIETER KANN 
AKTIV DAZU BEITRAGEN, 
DASS UMBAUTEN 
ZULÄSSIG SIND. 
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hohe Mietzinseinnahmen generieren und 
der Mieter durch die Verkaufstätigkeit 
Gewinn erzielen, ohne dabei zu viel an 
Mietzinsen zu bezahlen. 

Aus der Analyse dieser Interessenlage 
gehen auch die beiden massgebenden Ein- 
schränkungen hervor, die der Mieter eines 
Ladenlokals durch Bautätigkeiten erfah- 
ren kann: erstens der Verlust von Kunden, 
Umsatz oder Goodwill, zweitens eine Er- 
höhung des Mietzinses nach dem Umbau. 
Diese beiden Einschränkungen müssen 
auch die beiden entscheidenden Elemen- 
te sein, wenn es darum geht, die Zumutbar- 
keit zu bestimmen. 

WIRTSCHAFTLICHE EINBUSSEN 
WÄHREND DES UMBAUS 

Der Verlust an Kunden, Umsatz oder 
Goodwillwährend des Umb aus kann durch 
den Vermieter kompensiert werden. Strin- 
genteiweise kônnenKompensationsmass— 
nahmen beim hier interessierenden Fall 
nur in einem geldvverten Ausgleich be- 
stehen. Nach Auffassung der Autoren ist 
somit auch eine Sanierung, die eine vor- 
übergehende vollständige Schliessung der 
Ladenfläche nach sich zieht, als zumutbar 
zubeurteilen, sofern der Vermieter den La- 
deninhaber hierfür weitgehend schadlos 
hält (eine vollständige Schadloshaltung ist 
unseres Erachtens nicht vorausgesetzt, zu- 
mal der Mieter gewisse Einschränkungen 
von Gesetzes wegen hinnehmen muss). 

DER ZUKÜNFTIGE MIETZINS 
Eine differenzierte Betrachtung ver- 

dient das Kriterium des zukünftigen Miet- 
zinses, das vom Bundesgericht als wichtig 
eingestuft wird." Dort, WO ausschliesslích 
oder überwiegend eine Umsatzmiete ver- 
einbart wurde, kann der zukünftige Miet- 
zins für die Beurteilung der Zumutbarkeit 
keine Rolle spielen (sofern der Mietzins li- 
near zum Umsatz ansteigt oder sinkt). 
Wurde ein fester Mietzins ohne vari- 

able Anteile vereinbart, ist unseres Er- 
achtens nach dem Zweck des Umbauvor- 
habens und danach zu fragen, wie es sich 

ANZEIGE 

auf den Geschäftsgang des betroffenen 
Mieters auswirken wird. Umnutzungen, 
welche mit einer Verkleinerung der gesam- 
ten Verkaufsfläche einhergehen? können 
einen negativen Effekt auf die Kundenfre- 
quenz und damit auf die Umsatzzahlen ha- 
ben (z. B. beim Ersatz vonVerkaufsflächen 
durch Wohnungen oder Büros). Mietzins- 
erhöhungen dürften in diesem Fall ein Ar- 
gument gegen die Zumutbarkeit sein. Dem- 
gegenüberwird sich z. B. ein Umbau für den 
Einzug eines grösserenAnkermieters eher 
positiv auf die Kundenfrequenz und die 
Umsatzzahlen der übrigen Lokale auswir- 
ken‚ weshalb eine Mietzinserhöhung dann 
weniger als Argument gegen die Zumut- 
barkeit taugt. 

Im Übrigen sperren sich auch die Autoren 
nicht dagegen, ausnahmsweise andere Kri- 
terien in die Beurteilung einzubeziehen, so- 
fern die Verhältnisse erheblich von einer üb- 
lichen Geschäftsraummiete abweichen. I 
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